Stadt KéIn

Offentliche Bekanntmachung vom 20.03.2024

Zeitpunkt der Veroffentlichung siehe
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/index.html

Offentliche Bekanntmachung von Bauleitpldnen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemaR § 10 Baugesetzbuch (BauGB)
Arbeitstitel: “Hochpunkt Siegburger Stral3e” in KéIn-Deutz

Der Rat der Stadt KdIn hat in seiner Sitzung am 26. Oktober 2023 den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 694333/02, Arbeitstitel “Hochpunkt
Siegburger Stralle“ in Kéln-Deutz, als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fur Satzungen
vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, tritt der vorgenannte Bebauungsplan gemal} §
10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Rechtsgrundlage

§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) in Verbin-
dung mit § 7 Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom
14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), jeweils in der zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung gultigen Fassung

Stadtraumliche Lage und raumlicher Geltungsbereich
Das ca. 3.000 m? grof3e Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk Innenstadt,
Stadtteil Deutz.

Der raumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt

¢ im Norden durch das angrenzende Gewerbegebiet,

e im Osten durch den Timur-Icelliler-Weg sowie den Bahndamm,

e im Siuden durch die Siegburger Stral’e und

e im Westen durch die Siegburger Stral3e sowie das angrenzende
Gewerbegebiet.

Der raumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan eindeutig festgesetzt.

Auf den zu dieser Bekanntmachung zur Veranschaulichung beigefligten Lageplan
wird hingewiesen.
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Bereithaltung des Bebauungsplans

Der Bebauungsplan Nr. 694333/02, der im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB aufgestellt wurde, einschliel3lich der Begriundung kann vom Tag der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Koln an bei der Stadt Koln, Amt fur Liegen-
schaften, Vermessung und Kataster, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Koéln, wahrend der Dienststunden (dienstags und donnerstags
von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr), eingesehen werden. Wird auf3erhalb
des genannten Zeitraums ein Termin zur Einsichtnahme gewlinscht, kann dieser unter
der Telefonnummer 0221/221-23021 vereinbart werden.

Samtliche Bebauungsplane der Stadt Koln stehen erganzend unter https://www.stadt-
koeln.de/leben-in-koeln/planen-bauen/bebauungsplaene/koelner-bebauungsplaene
online zur Verfugung.

Hinweise

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB uber die
Geltendmachung etwaiger Entschadigungsanspriuche gemaf §§ 39 bis
42 BauGB sowie des § 44 Abs. 4 BauGB uber das Erloschen dieser
Entschadigungsanspruche bei nicht fristgemaler Geltendmachung wird
hingewiesen.

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 lauten:

,(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung verlangen, wenn die in
den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten sind. Er kann
die Falligkeit des Anspruchs dadurch herbeifihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten
Vermoégensnachteile eingetreten sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt
wird.*

2. Auf die Vorschrift des § 215 Abs. 1 BauGB Uber die Unbeachtlichkeit von
Verletzungen von Vorschriften des BauGB bei der Aufstellung des
Bebauungsplans wird hingewiesen.

§ 215 Abs. 1 BauGB lautet:

»,Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Bertcksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der
Vorschriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans und
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3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mangel des Abwagungsvor-gangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Flachennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenuber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrindenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach
§ 214 Absatz 2a beachtlich sind.”

3. Aufdie Vorschrift des § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW Uber die Geltendmachung
von Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW bei
der Aufstellung des Bebauungsplans wird hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW lautet:

,Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und
Flachennutzungsplane nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkiindung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeflhrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgemal 6ffentlich bekanntgemacht
worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentber der Gemeinde vorher
gerugt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.”

Koln, den 9. Februar 2024

Die Oberburgermeisterin
gez. Henriette Reker

Seite 3



Offentliche Bekanntmachung der Stadt K6In vom 20.03.2024

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Hochpunkt Siegburger Strafe in Kéln - Deutz

;
anden Malel

At
X Zraaannt

/ i , %o
0 < A
«

‘9& 477

%

A
N
.‘\

1\1,!!!\!)

Zat)

Seite 4



	Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) Arbeitstitel: “Hochpunkt Siegburger Straße“ in Köln-Deutz
	Rechtsgrundlage
	Stadträumliche Lage und räumlicher Geltungsbereich
	Bereithaltung des Bebauungsplans
	Hinweise
	§ 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW
	Lageplan des Bebauungsplanes


